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Journal von Behinderten 
für Behinderte und ihre Freunde

Liebe Leserinnen und Leser!

Allgemeiner Behindertenverband 
Land Brandenburg e. V. (ABB)-unter 
diesem Namen werden nach dem 
Willen der Delegierten auf der Grün­
dungskonferenz am 15. Dezember 
1990 in Potsdam die Interessen Be­
hinderter und Betroffener des Lan­
des Brandenburg vertreten. Nach 
dem Wunsch der juristisch selbstän­
digen Mitgliedsverbände und der in­
dividuellen Einzelmitglieder sowie 
im Interesse eines starken Verbandes 
im gesamten neuen Bundesgebiet 
tritt der ABB dem Allgemeinen Be­
hindertenverband in Deutschland 
(ABiD) bei und ist somit als Landes­
verband dessen jüngstes „Kind".

Aufbauend auf den Erfahrungen 
der Behindertenarbeitsgemein­
schaft in der Lausitz, der im bisheri­
gen Bezirk Frankfurt/Oder arbeiten­
den Kreisverbände und des ehema­
ligen Bezirksverbands Potsdam, 
konnte die Bildung unseres Landes­
verbandes gründlich vorbereitet wer­
den. Die Delegierten begrüßten als 
Gäste unseren Präsidenten Ilja Sei­
fert, Frau Dr. Hildebrandt, Ministerin 
für Arbeit und Soziales im Land Bran­
denburg, und Frau Dr. Fieber von der 
Hauptfürsorgestelle. In der lebhaft 
geführten Diskussion zur Satzung 
und zum Programm kam immer wie­
der zum Ausdruck, daß es noch viel 
zu tun gibt. Die Eigenständigkeit der 
Basisgruppen - ob territorial oder 
behinderungsspezifisch - und die 
Hilfe zur Selbsthilfe sind unsere we-
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sentlichen Eckpfeiler, um den Behin­
derten bei der Gestaltung eines Le­
bens in Selbstbestimmung und 
Würde Hilfe und Begleitung zu ge­
ben. Viel Geduld, aber auch ein ge­
sundes Maß treibende Ungeduld 
sind erforderlich, um dieses Ziel zu 
erreichen und um alle anstehenden 
Probleme zu lösen.

In unserer Satzung ist eine neue, 
noch unerprobte Form der Vor­
standsarbeit beschlossen worden. 
So wird der Vorstand aus einem fünf­
köpfigen Arbeitspräsidium, welches 
die Delegierten in direkter und gehei­
mer Wahl bestätigten, sowie je ei­
nem von den Mitgliedsverbänden 
berufenen Vertreter bestehen.

Das Arbeitspräsidium setzt sich 
aus der Vorsitzenden Gabriele Jank 
(Lübben), den drei Stellvertretern Ka­
trin Sattler (Luckau), H.-J. Lauterbach 
(Lichterfelde) und M. Schmidt (Kö­
nigs Wusterhausen) sowie dem 
Schatzmeister Lothar Brüning (Tel­
tow) zusammen. Damit sind zu­
nächst alle ehemaligen Bezirksregio­
nen des Landes Brandenburg vertre­
ten.

Durch diese neue Form der Vor­
standsarbeit wollen wir eine gute 
kontinuierliche Arbeit ermöglichen
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und die Wahrung der Interessen aller 
Mitgliedsverbände sichern. Der Sitz 
des ABB wird Potsdam sein, die An­
schrift lautet: Allgemeiner Behinder­
tenverband Land Brandenburg e. V. 
(ABB), Hegelallee 8,0-1560 Potsdam, 
Tel. 30 33 88 / 30 24 89.

Damit in der STÜTZE auch das 
rege Verbandsleben in den neuen 
Bundesländern präsent wird, könnte 
ich mir vorstellen, als „Korrespon­
dent" tätig zu werden. Des weiteren 
wünsche ich mir, in der STÜTZE 
mehr über das „ABiD-Innenleben" 
zu erfahren, wie zum Beispiel neue 
Mitgliedsverbände, Stellenaus­
schreibungen, Jubiläen, Ehrungen 
oder Berufungen. Der im Mai neuzu­
wählende Vorstand sollte ausführlich 
vorgestellt werden. Mit den besten 
Wünschen für eine gute Zusammen­
arbeit verabschiedet sich für heute
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BEHINDERTENPOLITIK

Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr!
Protokollauszug der 5. Sitzung des 
Landtages Brandenburg am 6. De­
zember 1990:

Anfrage der Frau Abgeordneten 
Beate Thrams, Fraktion PDS-LL: 
„Trotz des Schwerbehindertengeset­
zes § 15 wird der Kündigungsschutz 
nicht berücksichtigt. Hauptfürsorge­
stellen, die der Kündigung zustim­
men müßten, werden nicht infor­
miert. Was wollen Sie als Ministerin 
tun, daß für diese Arbeitnehmer 
Recht und Gesetz geltend gemacht 
werden?"

Ministerin für Arbeit, Soziales, Ge­
sundheit und Frauen Dr. Hildebrandt: 
„ ... Ich verstehe uns als frei ge­
wählte Vertreter in diesem Land, die 
dafür sorgen sollen, daß tatsächlich 
Recht und Ordnung und ein Vertrau­
ensverhältnis einkehrt zwischen Be­
völkerung und den exponierten Gre­
mien, z. B. Richtern. Meine Bitte ... 
ist nur, daß wir die Bewältigung die­
ser Probleme als eine gemeinsam zu 
lösende Aufgabe betrachten, und 
daß auch die Fragen, die wir stellen, 
von unserer speziellen Situation und 
von unserer speziellen Kenntnis der 
Probleme ausgehen und konstruktiv 
sind ... Das möchte ich auch für die 
Beantwortung meiner Frage voraus­
schicken, denn das Problem der 
Schwerbehinderten ist ein Problem, 
das uns sehr bedrückt, nicht erst jetzt, 
sondern schon in der Vergangenheit.

Der Sachstand ist der, daß in der 
Tat eine Kündigung nur möglich ist 
mit Zustimmung der Hauptfürsorge­

stellen. Die haben wir nunmehr ein­
gerichtet ...

Diese müssen zugestimmt haben, 
bevor überhaupt Kündigungen vor­
genommen werden können. ... bis­
her haben diese Aufgaben die Ar­
beitsämterwahrgenommen ... Es ist 
so, daß wir auf dem Wege zu ver­
nünftigen Organisationsformen sind 
-aber sie noch nicht durch gesetzt ha­
ben. Und gerade in der jetzigen Zeit 
bitte ich jeden Abgeordneten, mitzu­
helfen, daß sie durchgesetzt werden. 
Deswegen auch die Telefonnum­
mern, deswegen auch die Informa­
tionen darüber, daß jetzt die Wahlen 
für die Schwerbehindertenvertretun­
gen in den Betrieben laufen. Dafür 
sind die Betriebsleitungen zustän­
dig. Aber Sie wissen, die haben jetzt 
anderes zu tun. Aber es ist wichtig, 
daß wir uns jetzt um die Schwerbe­
hinderten kümmern. Wir haben über 
die Arbeitsämter Neuruppin und 
Potsdam entsprechende Anleitun­
gen vorgegeben, um durchzusetzen: 
Wenn mindestens 5 Schwerbehin­
derte in einem Betrieb sind, sind 
Schwerbehindertenvertretungen zu 
wählen, und ihnen ist auch das ent­
sprechende Mitspracherecht einzu­
räumen.

Darüber hinaus - denke ich - ist es 
das A und O, daß wir die Schwerbe­
hinderten beraten, die von Kündi­
gung Betroffenen speziell, daß wir 
sagen, sie sollen sich auf keinen Fall 
auf Aufhebungsverträge oder auf 
Kündigungen einlassen, ehe nicht
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die Zustimmung der zuständigen 
Stellen vorliegt.

Ich bitte Sie als Abgeordnete von 
der Möglichkeit der Beratung tat­
sächlich Gebrauch zu machen. Sie 
können auch die Beratungsdienste 
der freien Wohlfahrtsträger, aller Be­
hindertenverbände, der verschiede­
nen Selbsthilfegruppen und selbst­
verständlich auch der Behörden, der 
Sozialämter und Arbeitsämter in An­
spruch nehmen, um den Schwerbe­
hinderten zu helfen.

Ich möchte Ihnen noch ans Herz le­
gen, daß über unser Ministerium Dr. 
Fichtner zu erreichen ist, ein versier­
te r Ve rtreter der Wo h Ifa h rtsverbä nde, 
der Ihnen auch jede notwendige 
fachliche Auskunft erteilen kann ... 
Nehmen Sie Ihre Verantwortung 

wahr, indem Sie nicht nur bei den Be­
hörden darauf einwirken, sondern 
auch in den Betrieben beispiels­
weise, zu denen Sie Zugang oder auf 
die Sie Einfluß haben, um noch ein­
mal nachzufragen, ob die Behinder­
tenvertretungen bereits gewählt 
worden sind. Ich möchte Sie bitten, 
das noch einmal zu initiieren, daß 
diese Möglichkeiten genutzt werden 
können - wirschaffen es sonst nicht! 
Die Behinderten dürfen nicht gekün­
digt werden, und wir müssen es 
durchsetzen."
Anm. d. Red.: Frau Dr. Hildebrandt 
bittet um genaue Angaben zu unge­
rechtfertigten Kündigungen! Die An­
frage von Beate Thrams, Vorstands­
mitglied des ABiD, scheint uns je­
doch nicht ausreichend beantwortet.

Bundeskanzler zum Thema PFLEGE
Protokollauszug der Regierungser­
klärung von Dr. Helmut Kohl vom 
30. 1. 1991 zu dem uns alle berühren­
den Thema „Pflegeversicherung":

Wir brauchen insgesamt eine Kul­
tur des Helfens und der Nachbar­
schaft, den Geist freiheitlichen und 
sozialen Bürgersinns. Alten wie Jun­
gen, jedem Einzelnen eröffnet sich 
hier ein weites Feld sinnvoller sozia- 
ler Tätigkeit.

Hilfe und Zuwendung brauchen 
insbesondere jene, die wegen Krank­
heit oder Behinderung auf Pflege an­
gewiesen sind. Ihnen und ihren An­
gehörigen müssen wir beistehen, 
auch indem wir die finanziellen La­
sten tragbar machen.

(Zuruf von der SPD: Wie ist es mit 
der Pflegeversicherung?)
- Warten Sie doch ab! Die Bundes­

regierung wird deshalb bis zum Som­
mer 1992 dem Deutschen Bundestag 
einen Gesetzentwurf zur Sicherung 
bei Pflegebedürftigkeit vorlegen.

(Beifall bei derCDU/CSU und der 
FDP - Dr. Struck [SPD]: Hätte aber 
auch eher sein können, Herr Bundes­
kanzler!)
- Meine Damen und Herren, das 

Problem ist nicht neu. Sie haben von 
1969 bis 1982 Zeit gehabt, und Sie ha­
ben nichts getan.

(Beifall bei der CDU/CSU - Dr. 
Vogel [SPD]: Und Sie haben von 1949 
bis 1969 auch nichts getan!)
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- Aber, Herr Kollege Vogel, Sie 
werden doch nicht bestreiten, daß 
die demographische Situation der 
Bundesrepublik Deutschland 1949 
und 1969 eine andere war als die zwi­
schen 1969 und 1982.

(Dr. Vogel [SPD]: Die ging schon 
genau in die Richtung!)

Die Daten waren damals bekannt. 
Sie haben nichts getan.

(Dr. Vogel [SPD]: Was habt ihr 
denn getan?)

Und ihre Zwischenrufe sollen nur 
davon ablenken, daß Sie auf diesem 
Gebiet versagt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Da die Menschen schnell verges­

sen, will ich Sie, auch im Blickauf Ihre 
Unruhe vorhin beim Thema Gesund­
heitsreform, doch daran erinnern, 
daß der erste wichtige Schritt im Be­
reich Pflege mit der Gesundheitsre­
form gemacht worden ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der 
FDP)

Im übrigen, meine Damen und 
Herren - lassen Sie mich das jetzt un­
geachtet unseres kleinen Geplänkels 
anmerken ist die Sicherung bei 
Pflegebedürftigkeit ein Thema, bei 
dem ich uns alle einladen möchte, 
den Versuch zu unternehmen, zu ei­
nem Konsens zu kommen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der 
FDP - Conradi [SPD]: Da drüben! Re­
den Sie doch mal zur FDP, Herr Bun­
deskanzler!)
- Ich weiß nicht, warum Sie immer 

dazwischenrufen, Sie haben noch 
gar nicht gehört, was ich sage.

(Weisskirchen [Wiesloch] [SPD]: 
Bisher haben Sie noch nichts ge­
sagt!)

Wir haben ja afciph bei dem schwie­
rigen Thema der Rentenreform nach 
langen und schwierigen Debatten ei­
nen Konsens gefunden. Ich könnte 
mir vorstellen, daß dies beim Thema 
Pflegebedürftigkeit, wo es vor allem 
um die ältere Generation geht, eben­
falls sehr gut wäre. Lassen Sie uns 
das doch einmal versuchen, bevor 
wir jetzt erneut Mauern des Kalten 
Krieges im Parlament errichten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der 
FDP - Dr. Struck [SPD]: Das geht aber 
auch an die FDP, Herr Bundeskanz­
ler!)

Meine Damen und Herren, die In­
tegration von behinderten Mitmen­
schen in unsere Gesellschaft ist eine 
ständige Herausforderung - nicht 
nur an die Politik. Sie geht uns alle an. 
Besonders wichtig ist es, Vorurteile 
abzubauen und Verständnis zu schaf­
fen.

Die Eingliederung Behinderter in 
Beruf und Gesellschaft ist um so er­
folgreicher, je besser die Leistungen 
der medizinischen, der beruflichen 
und der sozialen Rehabilitation auf­
einander abgestimmt sind. Wir wol­
len es den behinderten Menschen er­
leichtern, ihre Rechte in Anspruch zu 
nehmen. Deshalb werden wir in die­
ser Legislaturperiode das Rehabilita­
tionsrecht und das Schwerbehinder­
tenrecht in übersichtlicher Form zu­
sammenfassen und in das Sozialge­
setzbuch einordnen.

Meine Damen und Herren, unsere 
besondere Anerkennung, ja Bewun­
derung gilt den Behindertensport­
lern ...



SELBSTBESTIMMTES LEBEN

Lutz Kantel

Bundesweite Interessenvertretung 
formiert sich
Die Treffen der seit Mitte der 80er 
Jahre in Erlangen und Köln, in Mün­
chen und Bremen, in Berlin und 
Hamburg entstandenen Zentren für 
Selbstbestimmtes Leben (ZSL) be­
hinderter Menschen werden zur Nor­
malität. Für die Veranstaltung am 18. 
und 19. Januar 1991 hatten das Berli­
ner Zentrum für Selbstbestimmtes 
Leben behinderter Menschen (BZSL 
e. V.) Freunde, Mitstreiter und Inter­
essierte eingeladen.

Dem Ruf in das - wie eine schüt­
zende Waldhütte gebaute - Gemein­
dezentrum am Fennpfuhl folgte ich 
gern, obgleich ich mich nicht mehr 
nur als Interessierter fühlte und ein 
Mitstreiter noch nicht war und bin, 
denn der Plan, in Jena eine ähnliche 
Selbsthilfeorganisation zu gründen, 
harrt noch seiner Verwirklichung.

Verständlich, daß mein Interesse 
vor allem den vielfältigen prakti­
schen Problemen der Tätigkeit eines 
Zentrums für Selbstbestimmtes Le­
ben galt. Manchen Hinweis konnte 
ich aufnehmen oder im persönlichen 
Gespräch erfragen. Vieles mußte 
aber auf spätere Kontakte und Treffen 
verschoben werden. Andere Interes­
sen und Bedürfnisse waren vorran­
gig-

Da war der Wunsch der rund 30 
Teilnehmer, im Streit der Meinungen 
eine größere begriffliche Klarheit zu 
dem die Bewegung prägenden Ter­
minus „Selbstbestimmtes Leben be­

hinderter Menschen" zu erreichen. 
Inhaltliche Diskussionen mußten in 
den vergangenen Jahren oftmals 
hinter den praktischen Fragen der In­
stitutionalisierung und Professiona­
lisierung zurückstehen. Andererseits 
sind im widersprüchlichen Ringen 
um ein hohes Maß an Selbstbestim­
mung, das die meisten Anwesenden 
verkörperten, individuelle und kol­
lektive Erfahrungen und Einsichten 
gewachsen, die zur theoretischen 
Verallgemeinerung drängen. Nicht 
wenige beunruhigt auch, daß andere 
Organisationen und Institutionen 
den Begriff „Selbstbestimmt Leben" 
zunehmend mißbräuchlich verwen­
den.

In wesentlichen Aussagen zustim­
mend, wurden zwei vom European 
Network on Independent Living erar­
beitete Materialien über Grundsätze 
und Kriterien eines selbstbestimm­
ten Lebens behinderter Menschen 
aufgenommen. In einem heißt es: 
„Jede öffentliche und nichtöffent­
liche Organisation, die den Titel 
,Selbstbestimmt Leben' benutzen 
will oder vorgibt unter diesem Motto 
zu arbeiten, muß folgende Prinzipien 
und Kriterien erfüllen: 1. Solidarität; 
2. Weiterbildung; 3. De-Institutio- 
nalisierung; 4. Demokratie und 
Selbstbestimmung." In der Diskus­
sion über Grundsätze und Kriterien 
eines selbstbestimmten Lebens wur­
den eine Reihe inhaltlicher Ergän-
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zungen vorgeschlagen. Es zeigte sich 
aber auch, daß es längerfristig not­
wendig sein wird, die Ausarbeitung 
entsprechender Konzepte, Grund­
sätze und Definitionen zielgerichtet 
zu fördern.

Parallel dazu erörterten Vertreter 
der einzelnen Zentren das Statut ei­
ner bundesweiten Interessenvertre­
tung „Selbstbestimmt Leben". Sie 
kann eine wichtige Organisations­
form sein, um die Einfluß- und 
Wirkungsmöglichkeiten der Selbst- 
bestimmt-Leben-Bewegung in 
Deutschland zu erhöhen und den An­
schluß an europäische Entwicklun­
gen herzustellen.

Leider ließ diese Zweiteilung des 
Treffens wenig Raum für einen pro­

duktiven Meinungsaustausch im Ple­
num, obwohl die Veranstalter mit viel 
Geduld nach einem Ausgleich der 
unterschiedlichen Interessen such­
ten.

Wenn auch mehr am Rande der 
umsichtig und mit viel Liebe vorbe­
reiteten zwei Tage in Berlin liegend, 
hat sich mir ein Bild doch tief einge­
prägt: Dicht aneinander gedrängt 
sperrten behinderte Menschen, mu­
tig sich dem aggressiven Großstadt­
verkehr aussetzend und dabei sich 
selbst überwindend, eine Kreuzzung 
für zehn Minuten ab. Mit der Losung 
„Wir sind schon genug" wollten sie 
ihre Mitbürger zum Nachdenken 
über die Folgen des Golfkrieges be­
wegen. Es möge nutzen.

Die „ Gründsätze für ein selbstbestimmtes Leben " werden getippt.
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Ruth Schajanek

Ich wohne selbstbestimmt im Heim!
Ich lese des öfteren im Unterton Ihrer 
Beiträge mit etwas Traurigkeit, daß 
man die Unterbringung Behinderter 
in einem Heim als allerletzte Mög­
lichkeit der Versorgung und als starke 
Einschränkung eines selbstbe­
stimmten Lebens ansieht. Dem muß 
ich aus eigener Erfahrung widerspre­
chen. Es mag sein, daß unser Heim 
zu den guten im Lande gehört.

Das Pirnaer Senioren- und Pflege­
heim ist eines von sieben gleichen 
Typs in Dresden und Umgebung. Es 
ist groß (540 Plätze), hell und sauber, 
mit vielen Möglichkeiten zur Rehabi­
litation und Betätigung. Daß ich mich 
an eine gewisse Heimordnung hal­
ten muß, empfinde ich nicht als Ein­
schränkung meiner Freiheit. Auch in 
meiner früheren Wohnung war eine 
Hausordnung zu befolgen. Ich bin 
Rollstuhlfahrerin mit mehreren Kno­
chenschäden und entfernter Hüften- 
doprothese. Im Heim bewohne ich 
ein Einzelzimmer mit rollstuhlge­
rechter Toilette.

Nach meinem Einzug vor sechs 
Jahren habe ich im Kellerraum ein 
Eckchen für meine Nähmaschine er­
obert. So kann ich meine Füße tüch­
tig bewegen und für andere geschä­
digte Heimbewohner viel nützliche 
Näherei und Flickerei erledigen. Im 
Keller steht auch mein Elektroroll­
stuhl. Ich kann mit dem Aufzug jede 
Etage erreichen und auch jederzeit 
rausfahren, einkaufen, Freunde be­
suchen oder einfach durch Wald und 

Feld rollen. Niemand fragt, ob ich mal 
nicht zum Essen da bin oder spät 
nach Hause komme. Einen Haustür­
schlüssel kann ich mir borgen. Im Se­
niorenbereich ist jeder ganz frei, im 
Pflegebereich muß es natürlich der 
Schwester gesagt werden.

Ich erwarb mir auch das Vertrauen 
der Heimbewohner und wurde zur 
Etagenverantwortlichen gewählt. Als 
solche bin ich jetzt Mitglied und stell­
vertretende Vorsitzende des Heim­
beirates, kann also nach bundes­
deutschem Heimbeiratsgesetz in vie­
len Angelegenheiten mitwirken. Die­
ser Heimbeirat besteht aus 14 Eta­
genvertretern, davon sind der Vorsit­
zende und drei Mitglieder Rollstuhl­
fahrer, weitere drei sind geh- oder 
sehbehindert.

Weiterhin engagiere ich mich im 
Koordinierungsbeirat „Behinderte 
und ihre Freunde" und habe eine 
Selbsthilfegruppe „Behinderte im 
Seniorenheim" gegründet - mit den 
unterschiedlichsten Behinderungen 
und großer Altersspanne. Wirtreffen 
uns zwanglos bei Gymnastik, Ar­
beitstherapie, Kegeln, Heimfesten 
und organisieren Ausfahrten. Der 
Beirat und alle acht Selbsthilfegrup­
pen haben bei uns im Heim die ko­
stenlose Möglichkeit für Zusammen­
künfte.

Ich finde besonders gut, daß ich 
vom ich-bezogenen Denken los­
komme. Ich kann auch als Behinderte 
für andere tätig sein, finde dabei
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Freude und Selbstbestätigung, und 
das kann im Heim fastjeder! Wer ein­
kaufen kann, holt auch für andere ein, 
wer lesen kann, liest dem Sehge­
schädigten vor, wer schreiben kann, 
tut dies auch fürdie mit zittrigen Hän­
den. Viele Handreichungen kann 
man dem Nächsten tun oder auch 
nur mal zuhören. Auch das ist sehr 
wichtig. Wer kontaktfreudig ist, findet 
unter 500 Heimbewohnern bestimmt 

Freunde. Zwar sind die meisten älte­
ren Jahrgangs, aber das schließt 
Freundschaften doch nicht aus!

Schwierigkeiten gibt es derzeit 
auch in Heimen wie meinem fast im 
Übermaß, aber in der Gemeinschaft 
liegt viel Tröstliches und auch Hilfe. 
Ich habe jedenfalls noch keine 
Stunde bereut, diesen Schritt ins Se­
nioren- und Pflegeheim getan zu ha­
ben.

Ernst Schlegel

Mitbestimmung und Mitwirkung!
Seit 1945 bin ich kriegsbehindert, seit 
1960 auch gelähmt. Es kostet mich ei­
nige Mühe, mich im Rollstuhl fortzu­
bewegen.

Das Wort Selbstbestimmung hatte 
für mich früher vor allem politische 
Bedeutung - als „Selbstbestim­
mungsrecht der Völker" etwa. Was 
für mich nach meiner Lähmung zu­
nächst sehr wichtig wurde, war das 
Selbsttun, manchmal wurde es auch 
zur Manie. Ich höre noch das ungläu­
bige „Alles selbst?" der tschechi­
schen Krankenschwester in Johan- 
nesbad (1962), als sie meine Mühe 
sah, allein in den Rollstuhl oder ins 
Bett zu kommen.

Der Rollstuhl war eine „Krücke", 
ungebremst und ohne Greifreifen. 
Ich besorgte mir Knüppel, mit denen 
ich die Räder blockierte, ein Brett, 
über das ich mich ins Bett wälzte und 
zerrte. Manches ging, wenn man 
wollte, sich etwas einfallen ließ-und 
auch mal Hilfe annahm. Wenigstens 
die Knüppel mußte ich ja besorgen 

lassen. Mit meinem Körper aber 
wollte ich möglichst selbst fertig wer­
den.

Später gab es dann etwas bessere 
Rollstühle, sogar Motorisierung. Den 
Duo zuerst, dann den Trabi, mit dem 
ich wegen meiner Auch-Arm-Behin­
derung einige Schwierigkeiten hatte. 
Ich mußte mir immer mal wieder 
eine kleine Verbesserung meines 
Handbedienungsgerätes einfallen 
lassen, ehe es besser lief.

So war es überall, im Haushalt, bei 
der Arbeit, im Urlaub, im Garten. Es 
gab Fortschritte, aber es blieben im­
mer Wünsche offen. Manches Er­
folgserlebnis mußte sehr, sehr teuer 
erkauft werden. Für mich waren das 
strapaziöse Fahrten am Steuer mei­
nes Wagens, bei „maximaler Selbst­
bestimmung": Zweimal lenkte ich 
meinen Wartburg um den Kaukasus, 
10 000 km in einem 4-Wochen-Ritt. 
Mein höchster Gipfel als „Gehfähi­
ger" war der Ätna gewesen, am El­
brus kam ich im Rollstuhl ein paar
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hundert Meter höher - mit Gottes 
und der Nachbarn Hilfe. In Leningrad 
erlebte ich die „weißen Nächte". In 
Rumänien kenne ich alle wichtigen 
Karpatenpässe, das sind eine ganze 
Menge. Im letzten Sommer kurvte 
ich mit dem Wohnanhänger im 
Schlepp, „selbstbestimmter" als 
sonst, die jugoslawische Adriaküste 
entlang, bis nahe an die albanische 
Grenze.

Selbstbestimmt? Nicht ganz. 
Meine Frau mußte mit. Sonst wäre 
das nicht gegangen. Manchmal sage 
ich zu ihr: „Laß Dich nicht als Leib­
sklavin mißbrauchen!" Ich meine, ir­
gendwie kennzeichnet das die Ex­
tremsituation, in der wir uns manch­
mal befinden. Es geht dann nicht im­
mer, daß ein „einstimmiger Be­
schluß" gefaßtwird. Manchmal muß 
einer richtig für beide entscheiden; 
ohne wechselseitiges Unterordnen 
geht es nicht.

Aber bei der von der Redaktion an­
geregten Diskussion geht es nicht 
nur um das Problem der Selbstbe­
stimmung des Einzelnen oderum die 
einfache Beziehung Behinderter/Hel- 
fer; auch nicht nur um das Verhältnis 
der Behinderten untereinander. Dar­
über hinaus aber sind wir irgendwo 
ja auch politisiert, sind um unseren 
zukünftigen Platz in der Gesellschaft 
besorgt, den wir nach jahrzehntelan­
ger Unmündigkeit nun zugewiesen 
haben wollen. Momentan stehen wir 
trotz sozialstaatlicher Gesetze in ei­
nem politischen Spannungsfeld, das 
sich umpolt von „sozialistisch" auf 
„demokratisch". Das wirbelt uns 
eher durcheinander, als daß es uns 
einen besseren Platz zuweist.

Wir teilen nicht nur die Umstel­
lungsprobleme aller anderen ehe­
maligen DDR-Bürger, wir haben auch 
noch zustätzliche Belastungen auf 
uns zu nehmen: Fragebögen, An­
träge, Schreibereien, Wege, die ei­
gentlich nicht zumutbar sind, Kon­
frontation mit einer nicht für möglich 
gehaltenen, ziemlich unbeweglichen 
Bürokratie, ökonomische Zwänge, 
die von einem der „reichsten Länder 
der Welt" nicht zu erwarten waren.

Das fordert uns heraus zur Aufleh­
nung gegen die „Fremdbestim­
mung", die wir gerade abgeschüttelt 
hatten. Es sind nicht die gleichen For­
men. Aber sie scheinen uns doch 
recht verwandt. In der Diskussion 
über Selbstbestimmung sollten wir 
uns deshalb fragen, wieweit wir un­
seren Platz in der Gesellschaft über­
haupt selbst bestimmen können! Ich 
glaube, wir können ihn nur mitbe- 
stimmen. Unsere Stimme ist in der 
Demokratie nur eine von vielen. Sie 
wiegt nicht schwerer als die anderer 
Mitglieder der Gesellschaft.

Aber wir brauchen im Konkurrenz­
kampf der Markt- und Leistungsge­
sellschaft einen besonderen Schutz, 
eine Absicherung gegen das Unter­
gebuttertwerden. Dafür sind die ent­
sprechenden Gesetze des „Sozial­
staates" vorhanden, gewiß. Aber sie 
sind für Menschen gemacht, die un­
ter den Bedingungen einer seit 40 
Jahren auseinandergelaufenen Ent­
wicklung aufwuchsen. Und wir se­
hen, daß sich viele Behinderte der 
Altbundesrepublik nur durch Kampf 
behaupten können. Wir aus der ehe­
maligen DDR haben da ungleich 
schwierigere Bedingungen. Mögen
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die neu auf uns übertragenen Sozial­
gesetze in mancher Hinsicht auch 
besser, sozial gerechter erscheinen - 
sie sind es mit Sicherheit nicht in je­
dem Einzelfall.

Sie sind es auf keinen Fall im Hin­
blick auf die Art der Übertragung! Sie 
sind Ausdruck eines Verfahrens, das 
zwar durch den Einigungsvertrag ju­
ristisch abgedeckt und durch die 
Wahlen formaldemokratisch legiti­
miert ist. Aber es gibt so viele Defizite 
an Vernunft, an demokratischer Mit­
wirkung der Betroffenen, an Willen 

zum Ausgleich durch gegenseitige 
Angleichung, an Unverständnis für 
unsere Situation, daß Konflikte vor­
programmiert sind. Möglich, daß sie 
nur einen Teil von uns betreffen. Aber 
das sollte uns nicht hindern, uns wie­
der an den Gedanken der Solidarität 
zu erinnern.

Und wir werden wohl den Kampf 
ausfechten müssen gegen zu viel 
Fremdbestimmung und zu wenig 
Selbstbestimmung, für mehr Mitbe­
stimmung.

Bleibt die Invalidenrente?
Bis zum Dezember 1991 bleiben ge­
nerell auf dem Gebiet der ehemali­
gen DDR die bisher geltenden ren­
tenrechtlichen Regelungen beste­
hen. (Das trifft übrigens auch für die 
Zuverdienstmöglichkeiten der Invali­
denrentner zu.) Ab. 1. Januar 1992 
wird dann die Bestimmung wirksam, 
daß für Rentner und rentennahe 
Jahrgänge der Besitzstand gewahrt 
bleibt und die Rente mindestens so 
hoch ausfallen muß, wie sie nach 
den am 30. Juni 1990 geltenden DDR- 
Regeln gezahlt worden wäre - aller­
dings ohne Berücksichtigung der 
Sonderversorgungssysteme.

Die bestehenden Invalidenrenten 
werden - mit den inzwischen erfolg­
ten Erhöhungen - weiter gezahlt, so­
weit die gesundheitlichen Beein­
trächtigungen fortbestehen, die sie 
begründeten. Bis zum 30. Juni 1995 
werden, nach dem genannten Besitz­

standprinzip, auch noch neue Invali­
denrenten gezahlt, falls kein günsti­
gerer Anspruch nach westdeut­
schem Recht besteht. Hinzu kommt 
am Jahresbeginn 1992 die Möglich­
keit, Berufsunfähigkeitsrenten zu be­
ziehen. Das ist ein Vorteil, weil darauf 
schon bei 50 Prozent Erwerbsminde­
rung in der Regel Anspruch besteht.

Anmerkung der Redaktion: Diese 
Auskunft von Dr. Martin Ammermül­
ler, Referatsleiter Rentenversiche­
rung beim Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung, deckt sich mit 
dem Hinweis des Verbandes Deut­
scher Rentenversicherungsträger 
(VDR), daß „altes DDR-Rentenrecht 
bis Mitte 1995" weitergilt, sofern es 
für den Betroffenen günstiger ist als 
das künftige einheitliche Bundes­
recht. (siehe BerlinerZeitung vom 24. 
Januar 1991.)
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Hinzuverdienst
Kann man eine Nebenbeschäftigung 
mit einem Netto-Einkommen von 
400 D-Mark monatlich beibehalten, 
wenn man arbeitslos wird?

18 Stunden wöchentlich darf ein 
Arbeitsloser beschäftigt sein. 30 
Mark wöchentlich kann er ohne wei­
teres hinzuverdienen. Der darüber­
liegende Betrag wird halbiert und zur 
Hälfte auf das Arbeitslosengeld (oder 
Altersübergangsgeld) angerechnet. 
Zu beachten: 80 Prozent des letzten 
Netto-Einkommens dürfen nicht 
überschritten werden, sonst könnte 
der Hinzuverdienst vom Arbeitslo­
sen- bzw. Altersübergangsgeld total 
aufgesogen werden.

Altersübergangsgeld 
Können Invalidenrentner Alters­
übergangsgeld erhalten?

Wenn Sie nach Beginn Ihrer Rente 
eine beitragspflichtige Beschäfti­
gung von mindestens 90 Tagen hat­
ten, ist das möglich. Voraussetzung: 
Sie müssen alle anderen Bedingun­
gen für das Altersübergangsgeld er­
füllen. Also 57 Jahre vollendet haben 
und nach dem 3. Oktober 1990 ar­
beitslos geworden sein. Das Alters­
übergangsgeld besteht dann aus der 
Invalidenrente und 65 bzw. 70 % ih­
res zusätzlichen Verdienstes im Lohn­
drittel.
Kann man auch Altersübergangs­
geld erhalten, wenn man vor dem 3. 
Oktober 1990 arbeitslos wurde?

Nein. Bis zu diesem Zeitpunkt gab 
es den Vorruhestand mit seinen be­

sonderen Bedingungen. Seit dem 3. 
Oktober gibt es als vorübergehende 
Sonderregelung Altersübergangs­
geld in den neuen Bundesländern. 
Altersübergangsgeld kann erhalten, 
wer in der Zeit vom 3. Oktober 1990 
bis 31. Dezember 1991 arbeitslos wird 
und mindestens 90 Tage versiche­
rungspflichtig tätig war. Nur wer im 
Gebiet der ehemaligen DDR wohnt 
und arbeitet, kann dieser Regelung in 
Anspruch nehmen.

(entnommen aus: „Guter Rat!", 
Februar 1991, S. 16)

Was sind 
„Gleichgestellte"?

Das Schwerbehindertengesetz 
vom 21. Juni 1990 besagt It. § 2:

(1) Personen mit einem Grad der 
Behinderung von weniger als 50, 
aber wenigstens 30 sollen auf ihren 
Antrag vom Arbeitsamt Schwerbe­
hinderten gleichgestellt werden, 
wenn sie infolge ihrer Behinderung 
ohne die Gleichstellung einen geeig­
neten Arbeitsplatz im Sinne des § 7, 
Abs. 1 nicht erlangen oder nicht be­
halten können. Die Gleichstellung 
wird mit dem Tag des Eingangs des 
Antrages wirksam. Sie kann befristet 
werden.

(2) Auf Gleichgestellte ist dieses 
Gesetz mit Ausnahme des § 47 und 
des Elften Abschnitts anzuwenden.

Der§ 47 und derElfteAbschnittdes 
Schwerbehindertengesetzes schlie­
ßen für Gleichgestellte aus, daß 
Gleichgestellte einen bezahlten Zu­
satzurlaub erhalten, der den Schwer-
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behinderten It. Gesetz gewährt wird; 
Gleichgestellte bei der Beförderung 
im öffentlichen Personenverkehr Er­
mäßigung erhalten bzw. von der

Zuständigkeiten
Versorgungsämter
• Feststellung des Grades der Be­

hinderung und weiterer Voraus­
setzungen für Nachteilsausglei­
che

• Ausstellung des Schwerbehinder­
tenausweises

• Anträge für Kriegsgeschädigten- 
bzw. -hinterbliebenenrenten

Hauptfürsorgestellen
• Begleitende Hilfen im Arbeits­

und Berufsleben (§ 31, Abs. 3, 
SchwbG)

• Schulung der betrieblichen Helfer
• Kündigungsschutz
• Erhebung und Verwendung der 

Ausgleichsabgaben

Landesversicherungs­
anstalten (LVA)
• Zahlung noch bestehender („al­

ter") Pflege-, Sonderpflege- und 
Blindengelder

• Rentenanträge (bei Berufs- bzw. 
Erwerbsunfähigkeit, nach Errei­
chen der Altersgrenze)

• Kuranträge
• Anträge auf Kfz.-Hilfe

Krankenkassen
• Anträge auf Pflegegeld für schwer 

Kraftfahrzeugsteuer befreit sind, wie 
das für Schwerbehinderte gilt.

(entnommen aus: „diabetiker",
7/1990, S. 13)

Pflegebedürftige, genannt:
„Häusliche Pflegehilfe" - nicht zu 
verwechseln mit dem Pflegegeld!

• Sterbegeld
• Versorgung mit Heil- und Hilfsmit­

teln

Sozialämter
• Anträge für (erhöhte) Pflegegel­

der, deren Bearbeitung und Wei­
terleitung

Arbeitsämter
• Zahlung von Altersübergangs- 

qeld (ehemals Vorruhestands­
geld)

• Zahlung von Arbeitslosengeld 
und -hilfe

• Zahlung von Kindergeld
• Bei jedem Arbeitsamt ist eine be­

sondere Stelle zur Durchführung 
der Aufgaben nach dem Schwer­
behindertengesetz sowie zur Ar- 
beits- und Berufsförderung Be­
hinderter eingerichtet! (§ 33, 
Abs. 4, SchwbG)

Obenstehende Zusammenstel­
lung ist das Ergebnis meiner Re­
cherchen zum aktuellen Stand 
Anfang Februar.

Andrea Schatz
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Dr. Rudolf Turber

SPECIAL OLYMPICS BERLIN
Aus dem Organisationskomitee des
1. Gesamtberliner Sport- und Spiel­
festes für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, das in den letzten Sep­
tembertagen im Berliner Freizeit- 
und Erhohlungszentrum Wuhlheide 
stattfand (STÜTZE 11 + 12/90 und 17/ 
90) entstand im 2. Halbjahr 1990 die 
Sportgemeinschaft REHABILITA­
TION BERLIN-LICHTENBERG e. V., 
deren Ziel die Förderung des Sportes 
für und mit geistig behinderten Men­
schen ist. Anliegen des neuen Sport­
vereins, der frühere engagierte Be­
mühungen auf diesem Gebiet fort­
setzt, ist die Gestaltung eines interes­
santen Vereins- und Sportlebens, die 
Entwicklung eines regelmäßigen 
sportlichen Trainings mit geistig be­
hinderten Jugendlichen, das Aus­
richten entsprechender Veranstal­
tungen und Wettkämpfe und das Vor­
bereiten eines 2. Gesamtberliner 
Sport- und Spielfestes für den glei­
chen Personenkreis.

Mitglieder können geistig behin­
derte Menschen, Eltern, Freunde und 
Förderer dieses humanistischen An­
liegens werden. Der Mitgliederbei­
trag beträgt für geistig Behinderte 1,- 
DM monatlich, für Nichtbehinderte
2, - DM. Angesichts der steigenden 
Kosten auf diesem Gebiet werden 
Geld- und Sachspenden gern ange­
nommen, ebenfalls Angebote zur 
Mitarbeit und Unterstützung. Zum 
Berliner Behindertensportverband 
wurde Kontakt aufgenommen, um 

den Beitritt zu diesem Landesver­
band vorzu bereiten.

Zum Jahresausgang 1990 erhiel­
ten die Organisatoren des 1. Gesamt­
berliner Sport- und Spielfestes ein 
Schreiben von Paul Anderson, Gene­
raldirektor der internationalen Sport­
bewegung SPECIAL OLYMPICS IN­
TERNATIONAL für Europa. Darin er­
mächtigt Herr Anderson nach Ab­
stimmung mit dem internationalen 
Hauptquartier in Washington die 
Gründer dieser neuen Sportgemein­
schaft - zunächst für die Dauer eines 
Jahrs - als offizieller Vertreter von 
SPECIAL OLYMPICS im Gesamtberli­
ner Raum tätig zu werden. Damit ver­
bunden ist die Befugnis, den Namen 
SPECIAL OLYMPICS, deren Symbole 
und Materialien zu verwenden, 
Sportspiele und Wettkämpfe ent­
sprechend den Regeln von SOI zu or­
ganisieren, Spenden zu sammeln 
und Sponsoren zu gewinnen. So 
stellt die neue Sportgemeinschaft 
gleichzeitig SPECIAL OLYMPICS 
BERLIN dar.

Wer an einer Zusammenarbeit mit 
uns oder an der Entwicklung eines 
gesamtdeutschen Programms von 
SPECIAL OLYMPICS interessiert ist, 
wird gebeten, sich an folgende 
Adresse zu wenden: SG REHABILI­
TATION BERLIN-LICHTENBERG e. V., 
Archenholdstr. 102, 0-1136 Berlin, Te­
lefon 5 25 21 23, Spendenkonto: 
6772-34-1253, Sparkasse der Stadt 
Berlin.
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Vorgestellt AOB
Ein Gespräch mit Frau U. Jaehn 
und D. Lambrecht, Mitarbeiter 
beim „Arbeitskreis zur 
Orientierungs- und Bildungshilfe" 
Was verbirgt sich hinter dem Namen 
ihres Arbeitskreises?

Der Verein Orientierungs- und Bil­
dungshilfe richtet sich an erwach­
sene Analphabeten bzw. an Erwach­
sene mit Schriftsprachproblemen, 
aber auch an Leute, denen es schwer 
fällt, ihren Alltag zu strukturieren. In­
sofern gibt es einen Bildungsansatz 
und den Schwerpunkt der Orientie­
rungshilfe für das tägliche Leben.
An welche Zielgruppen wendet sich 
der AOB?

Die Teilnehmerzusammensetzung 
in unseren Kursen ist sehr heterogen. 
Es gibt sowohl diplomierte Kursteil­
nehmer als auch Erwachsene mit 
geistiger Behinderung.
Seit wann gibt es Ihren Arbeitskreis?

1977 wurde an der Freien Universi­
tät im Fachbereich Erwachsenenbil­
dung dieses Projekt gestartet. Durch 
die Arbeit eines Einzelfallhelfers wur­
den wir auf die Problematik des An­
alphabetismus hier in Berlin auf­
merksam. Erste Kurse liefen dann an 
einzelnen Volkshochschulen. Später 
stand uns eine kleine Ladenwoh­
nung zur Verfügung. Die Arbeit er­
folgte zunächst von Studenten auf 
Honorarbasis, durch ABM-Mitarbei-

ter oder ohne jegliche Bezahlung. 
1981 hatten wir unsere erste feste 
Stelle. Es war der erste Verein dieser 
Art, gefolgt von der Bremer Volks­
hochschule.

Wie kam es, daß sich der „AOB" in 
den folgenden Jahren im „Mehring- 
hof" etablierte?

Die zwei Zimmer in der Ladenwoh­
nung reichten auf Grund des großen 
Bedarfs bald nicht mehr aus. 1980 
wurde das multikulturelle Projekt 
„Mehringhof" in Kreuzberg gegrün­
det. Wir wollten mit anderen Zusam­
menarbeiten und unseren Teilneh­
mern gleichzeitig verschiedene kul­
turelle Möglichkeiten anbieten. Vor­
teilhaft für die Teilnehmer des „AOB" 
ist, daß eine gewisse Anonymität für 
den einzelnen gewahrt bleibt. Auf­
grund der zahlreichen anderen Ein­
richtungen kann niemand erkennen, 
wohin die Teilnehmer tatsächlich ge­
hen.

Verantwortlich für den Inhalt im „anstoß" (Seite 15 bis 18) zeichnen:
Barbara Bütow, Ahornallee 31, 0-1162 Berlin, Tel. 6 45 73 30
Eckhard Busch, Huttenstr. 6, W-1000 Berlin 21, Tel. 3 92 27 03
Heidi Ruttmann, Keibelstr. 4, 0-1020 Berlin, Tel. 2 11 27 83
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Welche weiteren Angebote bietet 
der „Mehringhof"?

Es gibt eine Vielzahl unterschiedli­
cher kultureller Möglichkeiten im 
„Mehringhof". Hier nur einige Bei­
spiele: Druckula, eine Grafikwerk­
statt, das Mehringhoftheater, ein 
Puppentheater für Kinder, eine Fahr­
radwerkstatt mit Ersatzteilverkauf, 
wo jeder sein Fahrrad selber reparie­
ren kann, ein Cafe, die Schule für Er­
wachsenenbildung, den kurdischen 
Arbeiterverein, ein Bücherladen, Mu­
sikgruppen, Karate, ein Kinderladen, 
der Gesundheitsladen, der Verein für 
„Internationale Kriegsdienstgeg­
ner", ein Mädchenhaus sowie meh­
rere ambulante Dienste.
Wieviele Teilnehmer betreuen Sie 
gegenwärtig?

An unseren Gruppen nehmen zur 
Zeit ca. 90 Erwachsene teil, davon 
sind etwa 30Teilnehmer mit geistiger 
Behinderung.
Von wieviel Mitarbeitern werden die 
Teilnehmer betreut und welche Aus­
bildung haben die Mitarbeiter?

Insgesamt sind bei uns 10 Kurslei­
ter und Berater tätig. Alle Mitarbeiter 
sind Psychologen oder Pädagogen. 
Wie alt sind Ihre Teilnehmer?

Die meisten von ihnen sind 20 bis 
30 Jahre alt. In der Regel nehmen wir 
junge Erwachsene ab 18 Jahre auf, 
der älteste Kursteilnehmer war 70 
Jahre.
Wie kam es, daß Sie in Ihre Arbeit 
auch Erwachsene mit geistiger Be­
hinderung einbezogen?

Erst einmal sind wir der Meinung, 
daß man die Diagnose oder den Ter­
minus „geistige Behinderung" 
grundsätzlich hinterfragen sollte. 

Gerade in den ersten Jahren war die 
Tendenz zu erkennen, daß viele, die 
über die Schriftsprache nicht ausrei­
chend verfügten, global als „geistig 
behindert" eingestuft wurden. Erst 
ein differenziertes Kennenlernen ih­
rer Lernfähigkeiten gibt Aufschluß 
über die tatsächlichen Möglichkei­
ten. Da wir uns niemanden gegen­
überverschließen wollten, haben wir 
uns insbesondere mit lerntheoreti­
schen Inhalten und praktischen Er­
fahrungen für die Arbeit mit geistig 
behinderten Menschen beschäftigt. 
Auf der Suche nach Lernansätzen 
mußten wir zunächst feststellen, daß 
unsere Ziele und Schritte viel zu groß 
waren. So mußten wir unser Vorge­
hen korrigieren und unsere Anforde­
rungen reduzieren. Grundsätzlich 
plädieren wir für die Integration der 
Menschen mit geistiger Behinde­
rung in unsere heterogenen Grup­
pen.
Wie erfolgt die Arbeit in Ihren Grup­
pen bei dem unterschiedlichen An­
spruchsniveau der einzelnen Teil­
nehmer?

Bevor wir die Gruppen für einen 
längeren Zeitraum zusammenset­
zen, erfolgen Beratungsgespräche 
mitdenTeilnehmern und ihren Ange­
hörigen sowie eine zweimonatige 
Orientierungsphase. Ein wesentli­
cher Aspekt ist die Motivation. Ge­
rade bei Menschen mit geistiger Be­
hinderung erfahren wir oft, daß ins­
besondere die Eltern sehr motiviert 
sind, aber der angehende Teilneh­
mer noch sehr ambivalent erscheint. 
Da die Teilnahme an unseren Kursen 
auch für die Angehörigen häufig 
grundlegende Veränderungen im
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täglichen Leben zur Folge hat, 
scheint uns diese Form der Zusam­
menarbeit außerordentlich wichtig. 
DieTeilnehmer werden im Verlauf der 
Kurse zunehmend selbständiger, ar­
tikulieren eigene Lebensvorstellun­
gen und beginnen Wünsche zu ent­
wickeln, die das Familienleben schon 
verändern können. Mitunter stellen 
wir fest, daß geistig Behinderte sich 
von zu Hause zu lösen beginnen, eine 
eigene Wohnung haben möchten, so 
daß wir in unseren anfänglichen be­
ratenden Gesprächen die Eltern 
schon auf mögliche Folgen hinwei­
sen können.

Schon in der zweimonatigen 
Orientierungsphase versuchen wir 
die Teilnehmer näher kennenzuler­
nen. Dabei erfahren wir, welche Vor­
aussetzungen der Teilnehmer hat, in­
wieweit er sich auf einem Blatt Papier 
orientieren kann, aber auch wie die 
einzelnen Gruppenmitglieder mit­
einander arbeiten. Wichtig ist es, daß 
sich die Teilnehmer gegenseitig hel­
fen und respektieren lernen. Das Er­
lernen der Schriftsprache ist nur ein 
Teilaspekt unseres Anliegens. Die 
Teilnehmer sollen lernen, sich in ih­
rem Leben selbstbewußter und selb­
ständiger zu orientieren, dabei ist die 
soziale Kompetenz ein wichtiger Fak­
tor. Viele sind es nicht gewohnt, in ei- 
nerGruppezu sprechen odersich mit 
anderen auszutauschen. Der Abbau 
von Ängsten und Hemmungen ist 
eine wichtige Aufgabe für uns.

In der Gruppe bestimmen wir das 
Lernziel mit und für jeden einzelnen 
Teilnehmer. Dabei sind die Schwer­
punkte ganz individuell verschieden.

Nach der Orientierungsphase er­
folgt dann ein weiteres beratendes 
Gespräch und die erste Reflexion 
nach zwei Monaten gemeinsamer 
Arbeit. Jetzt werden die Gruppen zu­
sammengesetzt, die in der Regel ca. 
drei Jahre miteinander arbeiten wer­
den. Kriterien für die Gruppenzu­
sammensetzung sind z. B. der Kennt­
nisstand und das Lerntempo der Teil­
nehmer. Insbesondere der Anfang ist 
für viele kompliziert, da jeder über ei­
gene individuell unterschiedliche 
Orientierungssysteme verfügt. Diese 
relativ bewährten Orientierungssy­
steme müssen vergessen werden 
und den schriftsprachlichen Symbo­
len Platz einräumen.
Verbirgt sich in einer Integrations­
gruppe nicht die Gefahr, daß gerade 
bei den geistig behinderten Teilneh­
mern durch das Vorbild anderer ir­
reale Wünsche projeziert werden?

Ja, diese Erfahrung gibt es. In den 
Gesprächen mit dem Berater oder 
dem Kursleiter lassen sich diese 
Wünsche in der Regel wieder relati­
vieren. Wir sprechen mit dem Teil­
nehmer dann über seine bisherigen 
Erfolge, legen mit ihm folgende Lern­
zielefest und versuchen die Wünsche 
realitätsnah zu beeinflussen.
Welche schriftsprachlichen Erfolge 
gibt es bei den Teilnehmern mit gei­
stiger Behinderung tatsächlich?

Das Erlernen der Schriftsprache 
sehen wir nur als einen Teilaspekt un­
serer Aufgabenstellung an. Es kann 
nur im Zusammenhang mit allen an­
deren Lebensbereichen beim Teil­
nehmer beurteilt werden. Der Teil­
nehmer lernt sein Leben inhaltsrei­
cher, selbständiger zu gestalten
































